
Schulordnung der Grundschule Kissenbrück

1. Regeln für unser Zusammenleben 

Wir gehören alle zur Grundschule Kissenbrück: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eltern sowie die Sekretärin und das 
Reinigungspersonal.  
Wir wollen eine Schule, in der sich alle wohlfühlen können. Für ein friedliches Miteinander 
tragen wir alle die Verantwortung. 

1.1 Wir gehen freundlich, wertschätzend und rücksichtsvoll miteinander um. 

- Wir grüßen uns, wenn wir die Schule betreten. 
- Wir laufen nicht im Schulgebäude. 
- Wir verhalten uns im Schulgebäude leise, damit wir den Unterricht und die Pausen der 

anderen nicht stören, besonders, wenn die Klassentüren offen sind. 

1.2 Wir respektieren und achten uns gegenseitig. 

- Wir gehen verständnisvoll und fair miteinander um.  
- Wir machen nichts, was einem anderen wehtun kann. 
- Gefährliche Spiele und Gegenstände (Schneeballschlachten, Messer, Feuerzeuge, …) 

sind in der Schule verboten. 
- Wir respektieren andere und nehmen wahr, wie es dem anderen geht. 

1.3 Wir halten unsere Schule in Ordnung und gehen mit fremdem Eigentum sorgsam um. 

- Wir schonen Bäume, Büsche, Beete und Rasenflächen. 
- Wir achten darauf, dass die Toiletten sauber bleiben. 
- Wir werfen den Müll in die passenden Behälter. 
- Wir gehen sorgsam mit den Spielgeräten um und räumen sie nach der Pause wieder 

weg. 
- Wir gehen mit allen Unterrichtsmaterialien sorgfältig um und achten darauf, dass nichts 

verloren geht. 
- Wir hängen unsere Jacken an die Garderobe, wechseln die Schuhe und räumen sie 

ordentlich weg. 
- Wir tragen im Schulgebäude Hausschuhe.  
- Wir nehmen unsere Kleidungsstücke nach Schulschluss mit nach Hause und lassen 

auch sonst nichts auf dem Boden liegen. 



1.4 Wir halten die Pausenregeln ein. 

- Auf dem gepflasterten Hof können wir laufen, hüpfen, Gummitwist spielen, Seil springen 
und vieles mehr. 

- Auf dem Rasen können wir frei spielen und mit den Hölzern bauen. 
- Wir dürfen mit Bällen nur spielen, wenn wir andere nicht gefährden. Das Fußballspielen 

ist allerdings untersagt.  
- Die Ruhezone hinter dem Schulgebäude ist den 3. und 4. Klassen vorbehalten. 
- Wir können in den Pausen auch im Klassenraum bleiben. Einzelheiten regelt die 

Klassenlehrerin. 
- Wir können die Pausen auch in unserer Bibliothek verbringen. 
- Im Winter dürfen wir die Rasenflächen und die Ruhezone zum Schutz der Natur nicht 

nutzen. 
    

2. Wenn du gegen die Regeln verstößt, kann das für dich Folgen haben: 

- eine angemessene Entschuldigung 
- Verbringen der Pause im Schulgebäude 
- Aufschreiben von Gedanken zum Vorgang 
- Schaden ersetzen und wieder gutmachen 
- Mitteilung an die Eltern  
- bei Wiederholung oder schlimmen Verstößen kann das auch den Ausschluss vom 

Unterricht oder einer Veranstaltung zur Folge haben 

3. Schüler–Lehrer–Eltern–Vereinbarung 

3.1 Schülerinnen und Schüler 

Als Schülerin oder Schüler der Grundschule Kissenbrück verpflichte ich mich  
- pünktlich in der Schule zu sein und bei Unterrichtsbeginn auf meinem Platz zu sitzen.    
- alle Unterrichtsmaterialien dabei zu haben. 
- die Hausaufgaben vollständig und gründlich zu erledigen. 
- in den Unterrichtsstunden aufmerksam zu sein, mitzuarbeiten und meine 

Mitschülerinnen und Mitschüler nicht zu stören. 
- meinen Platz, die Klasse und die Schule sauber zu halten. 
- mein Hausaufgabenheft regelmäßig den Eltern vorzulegen. 
- allen Erwachsenen und Mitschülerinnen und Mitschülern freundlich, höflich und 

hilfsbereit zu begegnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 
- mich im Schulgebäude ruhig zu verhalten und nicht zu laufen. 
- keine aufnahmefähigen Geräte mit in die Schule zu nehmen. 
- wenn ich im Notfall ein Handy oder eine Smart-Watch mitnehme, sie während des 

Schultages auszuschalten und im Schulranzen zu verwahren. 



3.2 Lehrerinnen und Lehrer 

Als Lehrerin oder Lehrer der Grundschule Kissenbrück verpflichte ich mich  
- die Eltern regelmäßig über den Lernstand, den Lernfortschritt und das Verhalten ihres 

Kindes zu unterrichten. 
- die Eltern bei Lern- und Verhaltensauffälligkeiten umgehend zu informieren und 

gemeinsam mit ihnen geeignete Maßnahmen abzusprechen.  
- die Eltern in ihrem Erziehungsverhalten zu unterstützen. 
- pünktlich mit dem Unterricht zu beginnen. 
- den vorgegebenen Unterrichtsstoff zu behandeln.  
- verabredete Regeln und Absprachen einzuhalten. 
- die Hausaufgaben in angemessener Form zu kontrollieren und gute Arbeit und 

Fortschritte zu loben. 
- allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freundlich, 

höflich und hilfsbereit zu begegnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

3.3 Eltern  

Als Eltern verpflichten wir uns  
- mein/unser Kind in allen die Schule betreffenden Angelegenheiten zu unterstützen.  
- mein/unser Kind regelmäßig und pünktlich zur Schule zu schicken und bei Fehlzeiten 

durch Krankheit unverzüglich die Schule zu informieren. 
- die Klassenlehrerin (oder den Klassenlehrer ) über alles zu unterrichten, was das Lernen 

oder Verhalten beeinträchtigen könnte. 
- alle benötigten Unterrichtsmaterialien zu beschaffen und darauf zu achten, dass mein/

unser Kind diese Materialien mit zum Unterricht nimmt. 
- regelmäßig das Hausaufgabenheft zu lesen. 
- nach Möglichkeit an allen Elternabenden oder anderen Informationsveranstaltungen 

teilzunehmen. 
- den Kontakt mit den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern meines/unseres Kindes zu 

suchen. 
- mein/unser Kind bei den Hausaufgaben zu unterstützen. 
- allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern und Eltern der 

Grundschule Kissenbrück freundlich, höflich und hilfsbereit zu begegnen und mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. 


